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Vorwort

Die vorliegende Arbeit ist in den Jahren 2017−2020 entstanden und wurde von 
der Universität Münster im Wintersemester 2021/2022 als Inauguraldisserta-
tion angenommen. Für die Drucklegung wurde das Manuskript auf den Stand 
Juli 2022 aktualisiert und neue Rechtsprechung sowie Literatur bis zu diesem 
Datum berücksichtigt.

Vier Jahre sind eine lange Zeit. Zahlreiche Menschen haben mich auf unter-
schiedliche Weise bei der Erstellung dieser Arbeit unterstützt.

Zuvörderst danke ich meiner Doktormutter Professorin Petra Pohlmann, die 
mir die Freiheit ließ, ein eigenes Dissertationsthema zu finden und dieses nach 
eigener Schwerpunktsetzung zu bearbeiten. Die Zeit als Wissenschaftliche Mit-
arbeiterin von 2016−2019 an der Forschungsstelle für Versicherungswesen der 
Universität Münster war unglaublich lehrreich und prägend. Das hervorragende 
Arbeitsklima war nicht zuletzt Professorin Pohlmann selbst geschuldet, die für 
alle Mitarbeiter immer ein offenes Ohr hat und sich für jeden in einem Maße 
einsetzt, das nicht selbstverständlich ist. Für Ihre freundliche, geduldige und 
zugleich sehr professionelle Art sowie die zahlreichen wertvollen Anmerkun-
gen zu meinem Dissertationsprojekt bin ihr ich sehr dankbar. Professor Gernot 
Sydow danke ich für die zügige Erstellung des Zweitgutachtens.

Ich hatte das große Glück, in Münster ein wundervolles kollegiales Um-
feld vorzufinden, aus dem echte Freundschaften entstanden sind. Vor allem Eva 
Westmark, Dr. Philipp Koch, Thilo Tesing, Johannes Scholz, Maximilian Poth, 
Johannes Alberts, Marvin Reiff, Merle Bock, PD Dr. Dominik Schäfers, Dr. Tim 
Hülskötter, Markus Diekmann, Eric Dorn, Nicole Strack und Professor Alexan-
der Scheuch danke ich für wertvolle Diskussionen fachlicher und nichtfachli-
cher Natur und dafür, dass die Arbeit so viel Spaß gemacht hat.

Professorin Heiderhoff danke ich für die Organisation und Durchführung des 
Programme in European Private Law for Postgraduates (PEPP), an dem ich in 
den Jahren 2018−2019 teilnehmen durfte und das sowohl fachlich als auch per-
sönlich eine Horizonterweiterung war.

Der Stiftung der Deutschen Wirtschaft danke ich für die Gewährung eines 
Promotionsstipendiums in den Jahren 2019−2020, ohne das mir eine sorglose 
Fertigstellung der Dissertation nach dem Umzug nach Leipzig so nicht mög-
lich gewesen wäre. Diese letzte Phase fiel außerdem mit den ersten Corona-
Lockdowns zusammen. Als eine der ganz wenigen Bibliotheken war im Früh-
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jahr 2020 die Deutsche Nationalbibliothek in Leipzig nach sehr kurzer Zeit der 
Schließung wieder geöffnet. Dafür und für die angenehme Arbeitsatmosphäre 
dort bin ich dem gesamten Team der DNB unendlich dankbar. Dem Arbeitskreis 
Wirtschaft und Recht des Stifterverbandes für die Deutsche Wissenschaft danke 
ich für die großzügige Gewährung eines Druckkostenzuschusses.

Das gesamte Vorhaben wäre zudem nicht möglich gewesen ohne die Unter-
stützung meiner Freunde und Familie, denen der größte Dank gebührt. Meine 
Freundinnen Eva Banz, Teresa Grabitz, Johanna von Hellfeld, Caroline Kühns 
und Tamarra Schneider sowie meine Schwestern Lore, Inga und Maren waren 
immer für mich da. Meine Eltern Burkhard und Luise haben mich seit ich den-
ken kann mit unerschütterlichem Vertrauen meinen Weg gehen lassen und mich 
bei allem unterstützt, was ich mir vorgenommen habe.

Zuletzt möchte ich mich ganz besonders bei meinem Ehemann Dr. Stefan 
Schmidt bedanken, der während der gesamten Zeit alle Höhen und Tiefen des 
Projekts und meiner Stimmung mitbegleitet und mit stoischer Ruhe aufgefan-
gen hat.

Leipzig, im August 2022 Clara Schulze Velmede
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Einleitung1

Der Normbestand auf europäischer Ebene wächst unablässig. Die stetige 
Rechtsangleichung in den Mitgliedsstaaten ist der Dreh- und Angelpunkt des 
europäischen Integrationsprozesses.2 Dabei greift die EU seit einigen Jahren 
verstärkt zur Verordnung als Harmonisierungsinstrument.3 In der Folge wer-
den Sachverhalte, die nach rein nationalem Recht zu beurteilen sind, immer 
seltener, während rechtsgebietsbezogene Überlagerungen mitgliedsstaatlichen 
Rechts durch europäisches Einheitsrecht zunehmen. Das daraus resultierende 
Zusammenwirken von europäischem und nationalem Recht – die Rechtsord-
nungsverschränkung – bildet den Untersuchungsgegenstand dieser Arbeit.

A. Rechtsordnungsverschränkung  
als thematischer Ausgangspunkt der Untersuchung

Das EU-Recht stellt neben dem mitgliedsstaatlichen Recht eine eigene, auto-
nome Rechtsordnung dar4 und hebt sich damit von „gewöhnlichen internatio-
nalen Verträgen“5 ab. Anders als die Rechtsordnungen der Mitgliedsstaaten, die 
jede für sich einen Anspruch auf Vollständigkeit erheben, bildet das europäische 

1 Für Abkürzungen wird verwiesen auf Kirchner, Hildebert (Begr.), Abkürzungsverzeich-
nis der Rechtssprache, 9. Aufl. 2018; Dudenredaktion (Hrsg.), Die deutsche Rechtschreibung, 
28. Aufl. 2020.

2 von Danwitz, in: Dauses/Ludwigs (Hrsg.), Handbuch des EU-Wirtschaftsrechts, 56. EL 
2022, B.II., Rn. 88: „dienende[] Funktion der Rechtsangleichungsbefugnisse“; Magiera, in: 
Schulze/Janssen/Kadelbach (Hrsg.), Europarecht, 2020, § 13, Rn. 1 ff.; dazu auch Möllers, Die 
Rolle des Rechts im Rahmen der europäischen Integration, 1999.

3 Basedow, EuZW 2018, 1 sieht sogar einen „unaufhaltsamen Drang zur Verordnung“.
4 St. Rspr. EuGH, Urt. v. 5.2.1963 – Rs. 26/62 (Van Gend & Loos), ECLI: EU: C: 1963:1, 

25; EuGH, Urt. v. 15.7.1964 – Rs. 6/64 (Costa/E. N. E.L), ECLI: EU: C: 1964:66, 1269 f.; 
EuGH – Gutachten 1/91 v. 14.12.1991 (EWR I), ECLI: EU: C: 1991:490, Rn. 21; Ehlers, in: 
Schulze/Janssen/Kadelbach (Hrsg.), Europarecht, 2020, § 11, Rn. 1, 5; Kokott, in: Streinz, 
3. Aufl. 2018, EUV Art. 47 Rn. 10; zum rechtstheoretischen Hintergrund des gleichzeitigen 
Geltungsanspruchs multipler Rechtsordnungen Burchardt, Die Rangfrage im europäischen 
Normenverbund, 2015, 155 ff.; Pernice, Das Verhältnis europäischer zu nationalen Gerichten 
im europäischen Verfassungsverbund, 2006, 12 f.; Schroeder, Das Gemeinschaftsrechtssys-
tem, 2002, 328 ff.; für einen Rechtsordnungsmonismus hingegen Je staedt, in: GS Blomeyer, 
2004, 637, 666 ff.

5 EuGH, Urt. v. 15.7.1964 – Rs. 6/64 (Costa/E. N. E.L), ECLI: EU: C: 1964:66, 1269.
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Recht eine lediglich fragmentarische Rechtsordnung. Denn die EU ist in ihrer 
Rechtssetzungskompetenz nach dem Prinzip der begrenzten Einzelermächti-
gung (Art. 5 Abs. 2 EUV), dem Subsidiaritätsprinzip (Art. 5 Abs. 3 EUV) sowie 
dem Prinzip der Verhältnismäßigkeit (Art. 5 Abs. 4 EUV) eingeschränkt (so-
genannter Schrankentrias). Die Kompetenzen der Union sind abschließend in 
den Verträgen aufgeführt, die originäre Zuständigkeit verbleibt bei den Mit-
gliedsstaaten (Art. 4 Abs. 1 EUV). Spiegelbildlich dazu wirkt auch das euro-
päische Sekundärrecht häufig nur punktuell oder themenbezogen angleichend 
bzw. vereinheitlichend:6 Gsell/Schellhase sprechen bildlich treffend von einem 
europäischen „Käse mit mehr oder weniger großen Löchern, innerhalb derer der 
nationale Gesetzgeber frei walten darf“.7

Dieser fragmentarische Charakter des europäischen Rechts ist beabsichtigt. 
Das nationale Recht soll nicht umfassend ersetzt, sondern lediglich ergänzt wer-
den. Das Europarecht ist eine planmäßig unvollständige Rechtsordnung, die 
in der Anwendung zwangsläufig einer subsidiären Ergänzung durch die Nor-
men der nationalen Rechtsordnungen bedarf.8 Die Mitgliedsstaaten sind nach 
dem Loyalitätsgebot Art. 4 Abs. 3 EUV sogar dazu verpflichtet, das europäi-
sche Recht unter Rückgriff auf nationale Vorschriften wirksam durchzusetzen.9 
Durch den funktional zielgerichteten Aufgabenzuschnitt der Unionskompeten-
zen betreffen europäische Sekundärrechtsakte zudem häufig querschnittsartig 
zahlreiche mitgliedsstaatliche Rechtsgebiete.10 Diese Gemengelage führt zu 
einem notwendigen Ineinandergreifen von nicht europäisch überlagertem natio-
nalem und europäischem Recht.11 Als Folge dieser Verflechtungen ist das Zu-
sammenspiel von europäischem und nationalem Recht in vielen Rechtsgebieten 
zum Alltag der nationalen Rechtsanwendung geworden:12 So wird Europarecht 

6 von Danwitz, in: Dauses/Ludwigs (Hrsg.), Handbuch des EU-Wirtschaftsrechts, 56. EL 
2022, B.II., Rn. 89, spricht sogar von einem „pointilistischen Charakter“.

7 Gsell/Schellhase, JZ 2009, 20, 24; in diesem Sinne auch Roth, RabelsZ 75 (2011), 787, 
801; Franzen, Privatrechtsangleichung durch die Europäische Gemeinschaft, 1999, 580 f.

8 Treffend dazu etwa Haag/Kotzur, in: Bieber/Epiney/Haag/Kotzur (Hrsg.), Die Europäi-
sche Union, 2021, § 6, Rn. 3: „Erst im Zusammenwirken mit innerstaatlichen Rechtsnormen 
erlangt das Unionsrecht seine volle Wirkung“.

9 EuGH, Urt. v. 14.9.2016 – verb. Rs. C-184/15 und C-197/15 (Martínez Andrés), ECLI: 
EU: C: 2016:680, Rn. 50 m. w. N.; Kahl, in: Calliess/Ruffert, 6. Aufl. 2022, EUV Art. 4 Rn. 126; 
Schill/Krenn, in: Grabitz/Hilf/Nettesheim, EUV Art. 4 Rn. 80 ff.; Magiera, in: Schulze/Jans-
sen/Kadelbach (Hrsg.), Europarecht, 2020, § 13, Rn. 32 ff.; Marauhn/Böhringer, in: Schulze/
Janssen/Kadelbach (Hrsg.), Europarecht, 2020, § 7, Rn. 37 ff.

10 Lippstreu, Wege der Rechtsangleichung im Vertragsrecht, 2014, 17.
11 Ehlers, in: Schulze/Janssen/Kadelbach (Hrsg.), Europarecht, 2020, § 11, Rn. 5; König/

Kleinlein, in: Schulze/Janssen/Kadelbach (Hrsg.), Europarecht, 2020, § 2, Rn. 1; Streinz, Eu-
roparecht, 11. Aufl. 2019, § 3, Rn. 155, 197, 204 ff.; Streinz, in: Isensee/Kirchhof (Hrsg.), 
Handbuch des Staatsrechts (Bd. 10), 2012, § 218, Rn. 9 ff.; Weiss, Widersprüche im Recht, 
2011, 129; Zuleeg, Das Recht der Europäischen Gemeinschaften im innerstaatlichen Bereich, 
1969, 22.

12 Siehe statt vieler Remien, in: Schulze/Janssen/Kadelbach (Hrsg.), Europarecht, 2020, 
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vor nationalen Gerichten regelmäßig mithilfe nationalen Prozessrechts ein-
geklagt und nationale Behörden greifen im Rahmen des indirekten Vollzugs13 
bei der Anwendung und Durchführung europäischer Vorschriften auf nationales 
Verfahrensrecht zurück. Aber auch im materiellen Recht ist ein Nebeneinander 
von nationalem und europäischem Recht allgegenwärtig. Europäisches Richt-
linienrecht wird durch Umsetzung in das bereits existierende Normengeflecht 
des mitgliedsstaatlichen Rechtssystems „eingewoben“. So entstammt etwa das 
Verbrauchervertragsrecht weitestgehend europäischen Richtlinienbestimmun-
gen und wurde in das nationale Vertrags- und Schuldrecht des BGB integriert. 
Aber auch das Verordnungsrecht, das auf den ersten Blick Geschlossenheit und 
Abgrenzung zum nationalen Recht suggeriert, bedarf des Rückgriffs auf mit-
gliedsstaatliche Normen im Rahmen inhaltlicher Ergänzung und Durchfüh-
rung.14 Diese Verzahnung von Normen unterschiedlicher Provenienz, ihr In-
einandergreifen und die wechselseitige Beeinflussung kann unter dem Begriff 
der Rechtsordnungsverschränkung zusammengefasst werden.

Vorliegend sollen in diesem Zusammenhang gerade das europäische Ver-
ordnungsrecht und seine Verschränkung mit mitgliedsstaatlichen Normen, vor 
allem mit jenen materiellrechtlicher Natur, im Fokus stehen. Aufgrund ihrer un-
mittelbaren Anwendbarkeit unterscheidet sich die Verordnung maßgeblich von 
der Richtlinie, sowohl aus Sicht der EU mit Blick auf die erwarteten Ergebnisse 
als auch aus Sicht des mitgliedsstaatlichen Rechtsanwenders, für den die An-
wendung durch die direkte Anwendbarkeit eher erschwert wird.15 Denn wäh-
rend das „Ob“ des Zusammenspiels zwischen europäischem Verordnungsrecht 
und nationalem Recht weitgehend geklärt ist, bestehen zum „Wie“ des Zusam-
menwirkens beider Rechtsordnungen weiterhin zahlreiche Fragen: In welchem 
Maße muss eine mitgliedsstaatliche Norm im Kollisionsfall hinter dem Europa-
recht zurücktreten? Wie kann überhaupt festgestellt werden, ob eine europäi-
sche Norm eine nationale Regelung überlagert? Wie kann zwischen den Nor-
men verschiedener Rechtsordnungen eine inhaltliche Verknüpfung aufgedeckt 
oder überhaupt erst hergestellt werden, um ein möglichst stimmiges Ineinander-
greifen zu ermöglichen? Wie ist in diesem Rahmen – vor allem mit Blick auf 
die praktische Rechtsanwendung − damit umzugehen, dass beide Rechtsord-
nungen unterschiedliche Begriffsbildungen sowie Regelungskategorien pflegen 

§ 14, Rn. 58; Grundmann, in: Riesenhuber (Hrsg.), Europäische Methodenlehre, 2021, § 9, 
Rn. 3.

13 Vgl. zum Grundsatz des indirekten Vollzugs jeweils m. w. N. von Arnauld, in:  Terhechte 
(Hrsg.), Verwaltungsrecht der Europäischen Union, 2022, § 2, Rn. 6 f.; Kahl, in: Calliess/Ruf-
fert, 6. Aufl. 2022, EUV Art. 4 Rn. 126 ff.; Sydow/Wittreck, Deutsches und Europäisches Ver-
fassungsrecht I, 2. Aufl. 2020, Kap. 16 Rn. 6 ff.; Schwarze, Europäisches Verwaltungsrecht, 
2. Aufl. 2005, 1058 ff.

14 Schill/Krenn, in: Grabitz/Hilf/Nettesheim, EUV Art. 4 Rn. 84; siehe zum Begriff der 
Durchführung von Unionsrecht statt vieler Jarass/Beljin, NVwZ 2004, 1, 6 ff.

15 Siehe dazu Kapitel 1 C., S. 55.
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und strukturell große Differenzen aufweisen? Inwieweit führen die Einwirkun-
gen des unmittelbar anwendbaren europäischen Rechts auf die mitgliedsstaat-
liche Rechtsordnung aus mitgliedsstaatlicher Sicht möglicherweise sogar zu 
Wertungswidersprüchen und Systemunstimmigkeiten?

B. Zielsetzung und Gang der Darstellung

Die Entwicklung und Erprobung einer Methodik für den Umgang mit den zahl-
reichen Verschränkungssituationen ist Thema dieser Arbeit. Die besonderen 
Probleme, die die Rechtsordnungsverschränkung gerade beim Verordnungs-
recht in der Anwendung bereitet,16 sollen analysiert und einer methodischen 
Lösung zugeführt werden. Ziel ist, die rechtsordnungsübergreifende Rechts-
anwendung in ihren einzelnen Schritten zum einen sichtbar zu machen und 
zum anderen einen Ansatz für ein methodisches Vorgehen zu entwickeln, der 
einen Beitrag zu den Grundlagen der Entscheidungsfindung in rechtsordnungs-
übergreifenden Sachverhalten leistet. Denn die Rechtsordnungsverschränkung 
im Rahmen der Anwendung von Verordnungsrecht ist bislang, anders als beim 
Richtlinienrecht,17 noch nicht grundlegend methodisch aufgearbeitet worden.

Zwar ist zum einen etwa die Kollisionsthematik bereits mehrfach Schwer-
punkt monographischer Abhandlungen gewesen,18 diese Untersuchungen be-
ziehen sich jedoch alle spezifisch auf die Verschränkung materiellen europäi-
schen Rechts mit nationalem Verfahrens- und Prozessrecht, häufig unter dem 
Stichwort der „mitgliedsstaatlichen Verfahrensautonomie“.19 Vorliegend soll 
die Kollisionsthematik auch hinsichtlich einer Verschränkung materieller Vor-
schriften untersucht werden. Zudem stellt die Kollisionsprüfung lediglich einen 
Teilschritt im Rahmen der Rechtsanwendung dar – wenn auch einen wichtigen.

Zum anderen nehmen verordnungsbezogene Untersuchungen meist eine 
rechtsgebietsspezifische, induktive Betrachtung vor.20 Im Fokus stehen dann 

16 Die Implikationen dieser „Interlegalität“ werden laut Müller/Christensen, Juristische 
Methodik (Bd. 2), 3. Aufl. 2012, 182 f., Rn. 182, noch immer unterschätzt.

17 Dazu unter anderem die Beiträge in Gsell/Herresthal (Hrsg.), Vollharmonisierung im 
Privatrecht 2009 sowie Mayer, Vollharmonisierung im Privatrecht − Einfluss und Wirkung 
auf die Konzeptionen in Österreich, in der Schweiz (über autonomen Nachvollzug) und in 
Deutschland, 2013; Mittwoch, Vollharmonisierung und Europäisches Privatrecht, 2013; Höpf-
ner, Systemkonforme Auslegung, 2009, 249 ff.

18 Tomasic, Effet utile, 2013, 42 ff.; Krönke, Die Verfahrensautonomie der Mitgliedsstaa-
ten, 2013, 133 ff.; König, Der Äquivalenz- und Effektivitätsgrundsatz in der Rechtsprechung 
des Europäischen Gerichtshofs, 2011; Weiss, Widersprüche im Recht, 2011; Huthmacher, Der 
Vorrang des Gemeinschaftsrechts bei indirekten Kollisionen, 1985; Komendera, Normenkon-
flikte zwischen EWG- und BRD-Recht − insbesondere indirekte Kollisionen, 1974; zu weite-
ren Literaturstimmen siehe Kapitel 2 A., S. 79.

19 Siehe dazu Kapitel 2 A. IV. 2. d) dd) (2), S. 173.
20 Zu verordnungsbezogenen Untersuchungen aus der jüngeren Zeit siehe etwa Hacker, 
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nicht allgemein-methodische Überlegungen, sondern rechtsgebietsinterne Pro-
blemstellungen europäischer Natur, die die Frage des zusätzlich anwendbaren 
nationalen Rechts entweder nur am Rande betreffen oder nur themenspezifisch 
beantworten. In Abhandlungen mit methodischem Schwerpunkt wiederum wer-
den zumeist Auslegungsfragen adressiert, die sowohl Richtlinie als auch Ver-
ordnung betreffen.21 Eine Auseinandersetzung mit den strukturellen Beson-
derheiten des Verordnungsrechts und ihren praktischen sowie methodischen 
Folgen für eine Rechtsanwendung im mitgliedsstaatlichen Kontext aus mit-
gliedsstaatlicher Sicht, wie sie für die Richtlinie zahlreich vorgenommen wur-
de,22 fehlt indes.23 Das Bewusstsein, dass das Verordnungsrecht in der Anwen-
dung zu gänzlich anderen Problemen führt, als das Richtlinienrecht, scheint 
sich erst seit kurzem durchzusetzen.24

Die vorliegende Arbeit soll diese Lücke mit Blick auf die steigende Bedeu-
tung der Verordnung als Rechtssetzungsinstrument der EU schließen. Dazu sol-
len im Rahmen eines deduktiven Vorgehens die Schnittstellen zwischen Verord-

Datenprivatrecht, 2020; Bayram, Manipulative Handelspraktiken gem. Art. 12 MAR, 2020; 
Wißling, Internationale Zuständigkeit und Effizienz Verordnung, 2020; Hössl-Neumann, In-
formationsregulierung durch Insiderrecht, 2020; Martens, Die rechtliche Neuordnung des au-
ßerbörslichen Derivatehandels durch die EMIR-Verordnung, 2019; Rupp, Die Beweisführung 
mit privaten elektronischen Dokumenten, 2018, (zur eIDAS-VO); Wimmer, Auswirkungen des 
Art. 35a der Verordnung (EU) Nr. 462/2013 auf die zivilrechtliche Haftung von Ratingagen-
turen, 2017; Wenzel, Analoge Anwendung der Verordnung über das ergänzende Schutzzer-
tifikat für Arzneimittel auf Medizinprodukte?, 2017; Krüger, Die Passagierrechte im Flug-, 
Bahn-, Schiffs- und Busverkehr, 2016.

21 Martens, Methodenlehre des Unionsrechts, 2013, 171 ff.; der im Weiteren für beides den 
Oberbegriff des „Sekundärrechts“ nutzt; Müller/Christensen, Juristische Methodik (Bd. 2), 
3. Aufl. 2012; Höpfner/Rüthers, AcP 209 (2009), 1; Grundmann, RabelsZ 75 (2011), 882; dies 
ist auch folgerichtig, denn aus der europäischen Perspektive heraus sind Verordnungen und 
vollharmonisierende Richtlinien weitgehend gleich zu behandeln sind (siehe dazu Kapitel 1 
C. II. 2. b), S. 58); eine wissenschaftliche Lücke in Bezug auf das Verordnungsrecht deutet 
Möllers, ZfPW 2019, 94, 114, an.

22 Siehe Nachweise in Fn. 17.
23 So behandeln etwa Langenbucher, in: Langenbucher (Hrsg.), Europäisches Privat- und 

Wirtschaftsrecht, 2022, § 1, Rn. 58 ff.; Möllers, Juristische Methodenlehre, 4. Aufl. 2021, § 12, 
Rn. 33 ff.; i. R. d. Einwirkungen des Sekundärrechts auf nationales Recht nur richtlinienspe-
zifische Probleme; zur Richtlinie finden sich auch unter den Beiträgen in Riesenhuber (Hrsg.), 
Europäische Methodenlehre, 4. Aufl. 2021, drei separate Titel (§§ 13, 14, 15), spezifisch zur 
Verordnung hingegen keiner; Remien, in: Schulze/Janssen/Kadelbach (Hrsg.), Europarecht, 
2020, § 14, wiederum widmet den „Erscheinungsformen und besondere Probleme[n] der 
Richtlinien“ einen eigenen Gliederungspunkt (E.), der Verordnung hingegen nur eine Erwäh-
nung i. R. d. Rechtsangleichungsinstrumente, Rn. 15; ein Ansatz zu verordnungsspezifischen 
Problemen findet sich aber bei Jung/Krebs, in: Jung/Krebs/Stiegler (Hrsg.), Gesellschaftsrecht 
in Europa, 2019, § 2, Rn. 149 ff.; Köndgen, in: Riesenhuber (Hrsg.), Europäische Methoden-
lehre, 2021, § 6, Rn. 80 ff.

24 Exemplarisch sei hier auf Köndgen, in: Riesenhuber (Hrsg.), Europäische Methoden-
lehre, 2021, § 6, Rn. 80 ff. verwiesen, der nunmehr – anders noch als in der Vorauflage Könd-
gen, in: Riesenhuber (Hrsg.), Europäische Methodenlehre, 2015, § 6, Rn. 53 ff., Abgrenzungs- 
und Anwendungsfragen i. R. d. Anwendung von Verordnungsrecht anspricht.
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nungsrecht und mitgliedsstaatlichem Recht erst abstrakt und sodann anhand des 
Referenzgebiets der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO)25 konkret unter-
sucht werden. Um die Unterschiede zur Richtlinie herauszustellen, wird der 
Umgang mit (vollharmonisierenden) Richtlinien in jedem Untersuchungspunkt 
als Vergleich herangezogen.

Die Analyse erfolgt aus der Sicht des mitgliedsstaatlichen – hier deutschen − 
Rechtsanwenders, da es regelmäßig die mitgliedsstaatlichen Gerichte und Be-
hörden sind, die mit der Rechtsanwendung im rechtsordnungsübergreifenden26 
Kontext betraut sind.27 Die mitgliedsstaatlichen Rechtsanwender sind insofern 
europäische Rechtsanwender. Die Untersuchung zum konkreten Umgang mit 
der allgegenwärtigen Verschränkung von nationaler und europäischer Rechts-
ordnung setzt hier an dem Punkt an, an welchem der mitgliedsstaatliche Rechts-
anwender den ihm vorliegenden Sachverhalt bereits unter die Normen der je-
weils anwendbaren europäischen Verordnung subsumiert hat. Die spezifische 
Auslegung von Unionsrecht selbst ist daher nicht Schwerpunkt dieser Arbeit. 
Freilich sind die hier adressierten spezifischen Verschränkungsproblematiken in 
zahlreichen Aspekten von Auslegungsfragen nicht zu trennen.28 Wo letztere von 
gesteigerter Bedeutung sind, stützen sich die Ausführungen daher auf den be-
reits umfangreich vorhandenen Forschungsstand zu diesem Thema29 und neh-
men Bezug auf die jeweils einschlägige Rechtsprechung des EuGH.

Die Untersuchung gliedert sich in drei Kapitel. Zunächst werden die Grund-
konflikte, die sich im Rahmen der Verschränkung von nationalen Normen und 
europäischem Recht allgemein stellen, in Kapitel 130 erfasst und analysiert. 
Anhand dieser Grundlagen lassen sich Thesen und Annahmen für den Rechts-
anwendungsprozess in Verschränkungssituationen mit Verordnungsrecht ent-
wickeln.31 Aufbauend darauf soll in Kapitel 232 eine Methodik zur rechtsord-

25 Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27.4.2016 
zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien 
Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG.

26 Möllers, Juristische Methodenlehre, 4. Aufl. 2021, § 12, Rn. 33 ff.
27 Vorliegend wird vom Normalfall des „indirekten Vollzugs“ ausgegangen, bei dem mit-

gliedsstaatliche Institutionen Europarecht anwenden und durchsetzen. Zum selteneren Fall des 
„direkten Vollzugs“ durch europäische Behörden s. Stelkens, in: Stelkens/Bonk/Sachs, 9. Aufl. 
2018, Europäisches Verwaltungsrecht, Europäisierung des Verwaltungsrechts und Internatio-
nales Verwaltungsrecht, Rn. 155 ff.

28 Zu Interdependenzen zwischen Auslegung und Anwendung Knauff, DÖV 2013, 375.
29 Dazu nicht abschließend Riesenhuber, in: Riesenhuber (Hrsg.), Europäische Methoden-

lehre, 2021, § 10; Borchardt, in: Schulze/Janssen/Kadelbach (Hrsg.), Europarecht, 2020, § 15; 
Martens, Methodenlehre des Unionsrechts, 2013; Müller/Christensen, Juristische Methodik 
(Bd. 2), 3. Aufl. 2012, 254 ff.; Riesenhuber, in: Karakostas/Riesenhuber (Hrsg.), Methoden- 
und Verfassungsfragen der europäischen Rechtsangleichung, 2011, 41; Streinz, in: Griller/Rill 
(Hrsg.), Rechtstheorie: Rechtsbegriff − Dynamik − Auslegung, 2011, 223.

30 S. 9.
31 Siehe Kapitel 1 C., S. 55.
32 S. 79 ff.
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nungsübergreifenden Systembildung entwickelt werden. Diese Überlegungen 
greifen den aktuellen Stand der Forschung − insbesondere im Rahmen der Kol-
lisionsprüfung −33 auf und machen ihn für die Zwecke dieser Untersuchung 
nutzbar. Diese Methodik soll in Kapitel 334 anhand konkreter Beispiele aus der 
DSGVO zur Anwendung kommen. Ebenso bieten diese Anwendungsbeispiele 
die Möglichkeit, die in Kapitel 1 aufgestellten Thesen zu verifizieren.

C. Referenzgebiet Datenschutz-Grundverordnung

Das vereinheitlichte Datenschutzrecht eignet sich hier besonders gut als Re-
ferenzgebiet, da der Verordnung eine vollharmonisierende Richtlinie (Daten-
schutzrichtlinie35) voraus ging, das materielle Datenschutzrecht in vielen Be-
reichen aber kaum geändert wurde. Da die Verordnung und ihre Wirkungsweise 
hier maßgeblich über die Abgrenzung von der vollharmonisierenden Richtlinie 
erfasst werden sollen, lässt sich anhand einer Gegenüberstellung einfach nach-
vollziehen, welche Unterschiede die Rechtsaktform für das mitgliedsstaatliche 
Recht bzw. die Anwendung im mitgliedsstaatlichen Kontext mit sich bringt. 
Die Untersuchung der DSGVO-Vorschriften soll sich vorliegend auf solche 
Vorschriften begrenzen, die keinen mitgliedsstaatlichen Spielraum lassen. Die 
zahlreichen Öffnungsklauseln bleiben daher außen vor.

33 Siehe Kapitel 2 A., S. 79.
34 S. 209 ff.
35 Richtlinie 95/46/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24.10.1995 zum 

Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und zum freien 
Datenverkehr.





Kapitel 1

Problemstellung, methodische Grundlagen und Thesen

Um die Probleme zu identifizieren, die sich im Rahmen der Verschränkung 
zweier Rechtsordnungen stellen, muss die parallele Anwendung von europäi-
schem und mitgliedsstaatlichem Recht zunächst sowohl aus der europäischen 
als auch der mitgliedsstaatlichen Perspektive betrachtet werden.1 Die so ge-
wonnenen Feststellungen bilden den Ausgangspunkt der Untersuchung, die 
notwendigerweise eine methodische sein muss.2 Zur besseren Nachvollzieh-
barkeit der Untersuchung sollen zudem die wesentlichen Forschungsfragen der 
Arbeit zusammengefasst werden.3 Im Weiteren sollen die methodische Grund-
lage erarbeitet werden, auf deren Basis eine Problemlösung anhand einer wei-
terführenden Dogmatik überhaupt erst möglich ist.4 Sodann soll das Verord-
nungsrecht, das den Hauptuntersuchungsgegenstand dieser Arbeit bildet, in den 
Kontext dieser Problematik eingeordnet werden.5

A. Problemstellung und Untersuchungsansatz

I. Rechtsordnungsverschränkung aus mitgliedsstaatlicher 
und europäischer Perspektive

Es ist nicht überraschend, dass der Blick auf die Probleme, die sich im Rahmen 
der Rechtsordnungsverschränkung ergeben, regelmäßig die eigene Rechtsord-
nung fokussiert. So existieren für das Phänomen der Rechtsordnungsverschrän-
kung zwei unterschiedliche Perspektiven, die jeweils unterschiedliche Proble-
me benennen, wobei die hier als mitgliedsstaatlich bezeichnete die deutsche 
Perspektive darstellt und nicht zwingend deckungsgleich mit jener der anderen 
26 Mitgliedsstaaten sein muss.

1 Dazu Kapitel 1 A., S. 9.
2 Siehe Kapitel 1 A. II. 1., S. 18.
3 Siehe Kapitel 1 A. II. 2., S. 20.
4 Dazu Kapitel 1 B., S. 23.
5 Dazu Kapitel 1 C., S. 55.
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1. Die europäische Perspektive: Unerreichbare Harmonisierungsziele

Das europäische Recht ist darauf ausgelegt, zusammen mit dem nationalen 
Recht zu wirken. Die Rechtsordnungsverschränkung ist damit von der EU in-
tendiert. Gleichzeitig soll der Rückgriff auf nationale Vorschriften nicht die Ein-
heitlichkeit des europäischen Rechst beeinträchtigen: Um europaweit einheitli-
che Ergebnisse zu erzielen, muss das europäische Recht möglichst einheitlich 
angewandt werden. Hürden für diese einheitlichen Ergebnisse ergeben sich je-
doch durch die dezentrale Anwendung des europäischen Rechts6 sowie die nur 
unzureichende Sicherung einer Harmonisierung auf europäischer Ebene7.

a) Der europäische Rechtsanwender als realitätsferne Wunschvorstellung

Der europäische Rechtsanwender ist aufgrund der grundsätzlich dezentralen 
Durchsetzung des europäischen Rechts regelmäßig ein in einer mitgliedsstaatli-
chen Rechtskultur8 verankerter mitgliedsstaatliche Richter, Behördenmitarbei-
ter oder beratender Anwalt. Insbesondere das methodische Vorgehen, d. h. die 
Struktur des Entscheidungsfindungsprozesses, gehört zu den Grundlagen der ei-
genen Rechtskultur: Der Aufbau der nationalen Rechtsordnung, die Einteilung 
in Allgemeines und Besonderes sowie die Unterscheidung von Öffentlichem 
und Bürgerlichem Recht und die in diesen Rechtsbereichen gängigen Grund-
begrifflichkeiten sind von deutschen Juristen i. d. R. so verinnerlicht worden, 
dass sie unbewusst zur Grundlage allen juristischen Arbeitens gemacht werden. 
Diese vertrauten Kategorien, die gefestigten Strukturen und die altbekannten 
Begriffe sind jedoch bei der Anwendung von Europarecht nicht nutzbar, denn 
das Europarecht schafft eigene Rechtsbereiche, eigene Strukturen und Katego-
rien. Das nationale Begriffsverständnis und nationale Interpretationstechniken 
dürfen nicht auf die Anwendung des europäischen Sekundärrechts übertragen 
werden, denn dieselben Begrifflichkeiten haben im europarechtlichen Kontext 
möglicherweise eine völlig andere Bedeutung.

Problematisch erscheint, dass hierüber zwar in der Theorie mittlerweile Einig-
keit herrscht, in der Praxis jedoch häufig noch immer eine „Re-Nationalisierung 
durch die Hintertür“9 zu beobachten ist: Es herrscht in allen Mitgliedsstaaten 
ein weit verbreitetes, in vielen Fällen nicht aktiv reflektiertes „Ankerdenken“, 
das den Rechtsanwender – bewusst oder unbewusst − immer wieder auf Erlern-
tes im vertrauten, nationalen Gefüge zurückgreifen lässt: So werden europäi-
sche Normen vor dem Hintergrund der heimischen Rechtsordnung interpretiert 

6 Siehe Kapitel 1 A. I. 1. a), S. 10.
7 Siehe Kapitel 1 A. I. 1. b), S. 11.
8 Zur Bedeutung dieser Rechtskultur im Rechtsdenken Dauner-Lieb/Rusche/Umansky, in: 

GS Hübner, 2012, 629; de Witte, in: Heringa/Akkermans (Hrsg.), Educating European Law-
yers, 2011, 19, 23 ff.

9 Hatje/Mankowski, EuR 2014, 155, 160.
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Vorrangprinzip, siehe Anwendungs-

vorrang
Vorrangrelation  149

Wertungsinkohärenzen, siehe Wertungs-
widersprüche

Wertungswidersprüche  14−17, 80 f.,  
85

– siehe auch Folgerichtigkeit
– siehe auch Systembrüche
Widerspruch, siehe Normenwiderspruch, 

siehe Normenkollision
Wirksamkeitsbeeinträchtigungen
– erlaubte  160−172
– indirekte Kollision  120 f., 124 f.
– siehe auch Kollision, indirekte
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